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RS OGH 2002/11/12 10ObS231/02x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.2002

Norm

ASVG §253d Abs1

ASVG §255 E

Rechtssatz

Maßgebend für die Beurteilung der Frage, ob ein Versicherter imstande ist, durch die in den letzten 15 Jahren

überwiegend ausgeübte Tätigkeit die so genannte Lohnhälfte zu verdienen, sind die Anforderungen, die an diese

Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt in ihrer aktuellen Ausformung gestellt werden (vgl 10 ObS 236/00d).
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